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Stand: Oktober 2021 
Aufschlüsselung der SV-Beiträge zur BFD-Vereinbarung 
Name, Vorname der/des Bundesfreiwilligen
Freiwilligenkennung
Einsatzstellennummer
Im BFD sind alle Leistungen sozialversicherungspflichtig, auch Sachleistungen (z.B. unentgeltliche Verpflegung oder Unterkunft), Geldersatzleistungen und Fahrtkostenzuschüsse.
Bitte beachten Sie, dass 
-       nur die Beiträge zu den gesetzlichen Versicherungen erstattungsfähig sind,
-       die Umlage U1 (Ausgleichskasse für Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall) im BFD nicht gilt       (Freiwillige sind keine Arbeitnehmer)                                                                                               
-       die von Ihnen im Rahmen der Sozialversicherung zu zahlenden Umlagen U2 (Ausgleich der       finanziellen Belastungen aus dem Mutterschutz) und U3 (Insolvenzgeldumlage) nicht zu den       erstattungsfähigen SV-Beiträgen gehören.  
Ist der/die Freiwillige Rentner/Rentnerin?
Monatliche Leistungen ab (Datum):
Wie hoch ist der monatliche Beitrag zu:  
1. Taschengeld
1. Krankenversicherung
2. Sachleistung als Teil des TG
2. Zusatzbeitrag zur KV
3. unentgeltliche Verpflegung
3. Rentenversicherung
    bzw. Verpflegungskostenzuschuss
4. Arbeitslosenversicherung
4. unentgeltliche Unterkunft usw.
5. Pflegeversicherung
    oder Geldersatzleistung hierfür
6. Gesetzliche Unfallversicherung (Bei mehr als 7 € bitte Bescheid Ihrer Unfallkasse beifügen)
Summe SV-pflichtige Leistungen
Summe
Kontaktdaten Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben:
E-Mail: Referat-203@bafza.bund.de
FAX: 0221 3673-2025
Hier finden Sie unsere Datenschutzerklärung:https://www.bundesfreiwilligendienst.de/datenschutz
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